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Übersicht: Vereinsstrafen

	

	Vereinsstrafen: Auf diese Punkte kommt es entscheidend an

	Wer verhängt die Strafe?
	Wenn die Satzung hierzu keine Regelung trifft, ist es die Mitgliederversammlung und nicht der Vorstand. Prüfen Sie also immer zuerst die Satzung und ggf. die im Verein bestehende Strafordnung.

	Wer darf bestraft werden?
	Vereinsstrafen richten sich immer nur gegen Vereinsmitglieder. Wer also ausgeschieden oder noch nicht offiziell eingetreten ist, kann auch nicht durch eine Vereinsstrafe belangt werden. 

	Was sollte zu Vereinsstrafen in der Satzung geregelt sein?
	Die Satzungsbestimmung zu den Vereinsstrafen ist das „Gesetzbuch“, auf dessen Grundlage das „Straforgan“ wie z. B. Vereinsschiedsgericht seine Arbeit ausüben kann. Folgende Punkte sollten in der Satzung geregelt sein:
1. Was soll sanktioniert werden? Bezeichnung des zu missbilligenden Verhaltens, Bezeichnung der einzelnen Straftatbestände.
2. Welche Strafe oder Ordnungsmaßnahme ist zu erwarten? Regeln Sie die Art der bei einem bestimmten Verhalten zu erwartenden Sanktion, also die konkrete Rechtsfolge. Es genügt die Angabe eines Strafrahmens. Eine Konkretisierung der Strafe kann in einer ergänzenden Vereinsordnung erfolgen.
3. Wer verhängt die Sanktion? Ohne spezielle Regelung ist die Mitgliederversammlung zuständig. Je mehr Personen im „Straforgan“ sitzen, umso zeitraubender kann die Einladung sein. Die Größe des „Straforgans“ kann daher die Schnelligkeit bei der Verhängung von Vereinsstrafen entscheidend beeinflussen.
4. Welches Verfahren wird bei einer Strafentscheidung beachtet? Die wesentlichen Verfahrensgrundsätze sollten skizziert sein. Für die Einzelheiten darf auf eine ergänzende Vereinsordnung verwiesen werden. 

	Welche Vereinsstrafen gibt es?
	Das Spektrum der möglichen Strafen reicht von der Rüge über das (zeitlich) befristete Verbot, die Vereinsanlagen zu nutzen bis hin zum Ausschluss aus dem Verein. Welche davon Sie nutzen möchten, regeln Sie in Ihrer Satzung. In dieser muss das missbilligte Verhalten zumindest abstrakt umschrieben werden und es müssen die möglichen Sanktionen einmal als Rechtsfolgenkatalog erwähnt werden. Die Entscheidung über die im konkreten Einzelfall angemessene Maßnahme kann dann dem zuständigen Vereinsorgan überlassen werden. Eine Regelung wie die folgende reicht als dabei aus.

	Welches Fehlverhalten berechtigt zum Ausschluss?
	Eine Antwort auf diese Frage findet sich häufig in der Satzung oder Vereinsstrafordnung. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Ein Ausschluss ist die härteste Strafe. Prüfen Sie also auch immer, ob die Satzung bzw. Strafordnung oder auch der gesunde Menschenverstand nicht mildere Sanktionen (Ermahnung, Abmahnung, Ruhen der Mitgliedschaftsrechte) zulässt, und wägen Sie ab. 
Wichtig: Der Vereinsausschluss sollte das letzte Mittel sein und nur in besonders schweren Fällen angewendet werden. Die Juristen sprechen von „Ultima Ratio“. Das heißt: Nur wenn es nicht mehr anders geht, wird das Mitglied wegen seines Verhaltens aus dem Verein ausgeschlossen.

	Was ist ein „wichtiger“ Grund?
	Oft findet sich in der Satzung der Satz: „Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden.“ Grundsätzlich ist das ein Grund, der das Verbleiben dieses Mitglieds im Verein für den Verein untragbar macht. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie die Satzung genau nach den maßgeblichen Regelungen durchforsten: Welche Gründe berechtigen den Verein zum Ausschluss der Mitglieder? 

	Wie läuft das Ausschlussverfahren ab?
	Sofern dies nicht in der Satzung geregelt ist, gilt folgendes schrittweises Vorgehen: 
1. Konfrontieren Sie das Mitglied mit dem drohenden Ausschluss bzw. dem konkreten Vorwurf, der zum Ausschluss führen soll.
2. Geben Sie dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme (entweder vor dem Vorstand oder in der Mitgliederversammlung oder vor dem Organ, das laut Satzung für den Ausschluss zuständig ist).
3. Lassen Sie das zuständige Organ einen Beschluss über den Ausschluss fassen.
4. Informieren Sie das Mitglied.

	Ist die Anhörung des Mitglieds Pflicht?
	Dem Mitglied muss Gelegenheit gegeben werden, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Das kann schriftlich oder mündlich erfolgen, das Mitglied kann aber auch schweigen. Dies ändert aber nichts am weiteren Verfahren. Beachten Sie unbedingt, ob Ihnen die Satzung oder Strafordnung bestimmte Fristen vorschreibt. Diese müssen Sie unbedingt einhalten.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




